
81A – DONAU-SOS 
 
Mitversichert sind Organisation bzw. Kostenübernahme nachstehend angeführter Dienstleistungen. 
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist ein zumindest 24-stündiger 
Spitalsaufenthalt einer im Versicherungsvertrag versicherten Person aufgrund eines versicherten 
Unfalles. 
 
Die nachfolgenden Leistungen können allerdings bereits ab dem Eintritt der Unfallfolgen in Anspruch 
genommen werden, wenn die Voraussetzung eines mindestens 24-stündigen Spitalsaufenthaltes mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. 
 
1. Dienstleistungen im Haushaltsbereich werden ersetzt, soweit diese notwendig sind und nicht von 
einer anderen im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden Person übernommen werden 
können. 
Darunter fallen z.B. 
- Haushaltshilfe 
- häusliche Pflege der verunfallten Person 
- Essensversorgung 
- Wohnungsreinigung 
- Wohnungssicherung 
- Versorgung von Kindern im gleichen Haushalt 
- Versorgung von Haustieren im gleichen Haushalt 
- unaufschiebbare Behördenwege 
 
Ersetzt werden die durch den Assisteur organisierten Leistungen durch Professionisten bis zu 
EUR 75,- am Tag und das für einen Zeitraum von sechs Wochen ab dem Unfalltag. 
 
Im Falle der Betreuung von Kindern bis zum 15. Lebensjahr durch Nachbarn, Bekannte oder 
Verwandte, die nicht im gleichen Haushalt leben, wird (unter Berücksichtigung des Tagesmaximums 
von EUR 75,- pro Tag) ein Betrag bis zu EUR 40,- ersetzt. 
 
Pro Kalenderjahr und Vertrag ist die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Haushaltsbereich auf 
insgesamt 6 Wochen beschränkt.  
 
Diese Hilfeleistungen werden nur in Österreich übernommen. 
 
2. Weiters werden nach einem Unfall mit Dauerfolgen in Österreich organisiert (nicht jedoch die 
weiteren Kosten dafür übernommen – siehe auch Pkt. 5): 
- Beratung für Lebensplanung 
- Psychologische Beratung 
- Beratung für Wohnungsumbau 
- Beratung für Berufsumschulung 
 
3. Weiters werden bei einem Unfall im Ausland die innerhalb einer Woche nach dem Unfall 
anfallenden notwendigen Kosten eines Dolmetschers bis zu einem Betrag von EUR 750,- ersetzt. 
 
4. Weiters werden die Kosten einer einmaligen Rechtsberatung über die rechtlichen Auswirkungen 
eines versicherten Unfalles übernommen. 
 
5. Beratung und Betreuung 
Bei einem versicherten Unfall mit Dauerfolgen von zumindest 35 % DI oder einem versicherten 
Todesfall werden zusätzlich zur Organisation auch die Kosten bis zu einem Betrag von EUR 750,- 
bezahlt: 
- Beratung für Lebensplanung, 
- psychologische Beratung & Betreuung, 
- Beratung für Wohnungsumbau, 
- Beratung für Berufsumschulung 


